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Zl.: Gem-8/2011 Peilstein i.Mv., den 16. Dez. 2011  
 
Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2011; 
Kundmachung der Beschlüsse, welche 
die Öffentlichkeit betreffen. 
 

K U N D M A C H U N G 
Gemäß § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kund gemacht, dass der Gemeinderat 
in seiner am 16. Dezember 2011 abgehaltenen öffentlichen Sitzung folgende Beschlüsse, welche 
die Öffentlichkeit betreffen, gefasst hat: 
 

Voranschlag 2012 und Mittelfristige Finanzplanung 2012-2015 
Zum Voranschlag siehe die gesonderte Kundmachung. 

Die Mittelfristige Finanzplanung, welche sich auf Grund einer Anordnung der Aufsichtsbehörde 
auf Vorhaben zu beschränken hat, welche bereits genehmigt oder finanziell abgesichert sind, 
umfasst: 

• Errichtung eines Löschwasserbehälters für die Ortschaften Geretschlag/Emsmannsreit im 
Jahr 2013 

• Errichtung/Instandhaltung von Gemeindestraßen 

• Neubau von Güterwegen (Güterweg Springer, Geretschlag) 

• Errichtung Kommunalzentrum 

• Kanalnetzausbau. 

 

Genehmigung des Voranschlages 2012 der VFI Peilstein & Co KG 
Über die VFI der Marktgemeinde Peilstein i. Mv. & Co KG werden der Neubau bzw. der Betrieb 
des Feuerwehrhauses Kirchbach und des Kommunalzentrums abgewickelt. In der erfolgswirk-
samen Gebarung ergibt sich laut Voranschlag 2012 ein Verlust in Höhe von € 72.800,--, der aus 
der bestandswirksamen Gebarung abzudecken ist. 

 

Förderung für die WG Exenschlag 
Die Wassergenossenschaft Exenschlag hat mit einem Aufwand von ca. € 136.000,-- zzgl. MWSt. 
im heurigen Jahr ihre Versorgungsanlage auf einen neuen technischen Stand gebracht. Neben 
einer teilweisen Erneuerung des Leitungsnetzes wurde vor allem ein neuer Hochbehälter mit 
Entsäuerungsanlage errichtet. Der Gemeinderat hat einen Gemeindebauhofeinsatz in Höhe von 
rd. € 4.600,-- sowie darüber hinaus eine Barleistung in Höhe von € 1.360,-- genehmigt. 
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Flächenwidmungsangelegenheiten 
Für die Schaffung von zwei weiteren Baugründen im Bereich der Siedlung Südhang sowie die 
Sicherstellung eines Ersatzbaues (Neubau nach Abbruch des Altbestandes) im Bereich von 
Kirchbach hat der Gemeinderat die erforderlichen Umwidmungsverfahren eingeleitet. 

 

Mietangelegenheit 
Die Wohnung im UG der Volksschule wurde vom Gemeinderat für die Dauer von fünf Jahren an 
eine neue Mieterin vergeben, nach dem das jetzige Mietverhältnis vom Mieter per 31.1.2012 
aufgekündigt wurde. 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in die Verhandlungsschrift über diese öffentliche Sitzung nach 
Genehmigung durch den Gemeinderat von jedermann während der Amtsstunden im Gemeinde-
amt Einsicht genommen und Abschriften hergestellt werden können. 
 

Der Bürgermeister: 

 
 

 

 

 

Angeschlagen am: 19. Dezember 2011 

Abgenommen am: 


